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Wenn der Diesel raucht, ist Gleichgültigkeit
nicht mehr am Platz

Das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958
verfügt in Art. 42/1 :

«Der Fahrzeugführer hat jede vermeidbare Belästigung von Stras-
senbenützern und Anwohnern, namentlich durch Lärm, Staub, Rauch und
G e r u c h zu unterlassen und das Erschrecken von Tieren möglichst zu
vermeiden.»

Durch den Rauch wird die Sicht sowohl für entgegenkommende wie
vor allem für überholende Fahrzeuge stark herabgesetzt und kann damit
Anlass zu schweren Verkehrsunfällen geben. Der Rauch wird
zudem von allen Strassenbenützern und Anwohnern als höchst unangenehme
Belästigung empfunden. Es ist deshalb nicht nur unbedingte Pflicht,
sondern auch ein Gebot des Anstandes für jeden Fahrer, darauf zu

achten, ob sein Fahrzeug unter bestimmten Betriebsbedingungen oder
sogar dauernd qualmt, und er hat dies dem Halter oder der mit dem
Fahrzeugunterhalt beauftragten Person sofort zu melden. Bei starker Rauchentwicklung

hat er die nächste Reparaturwerkstätte aufzusuchen und die
Ursache der Rauchentwicklung beheben zu lassen.

Je nach Rauchfarbe können folgende Hauptursachen festgestellt werden:

Schwarzer Rauch

• zu kleine Verbrennungsluftmenge, da
Luftfilter verschmutzt
Auspufftopf verstopft oder Auspuffrohr zusammengedrückt
spezifisches Gewicht der Ansaugluft zu klein (bei hohen Temperaturen
oder auf Passfahrten)
Kolben oder Ventile undicht

• eingespritzte Treibstoffmenge zu gross, da
Einspritzpumpe zuviel fördert, meistens dann, wenn die Plomben an der
Pumpe entfernt wurden und eine Verstellung erfolgte

• schlechte Gemischbildung, da
Einspritzbeginn zu spät, infolge Verstellens der Einspritzpumpenkupp-
lung
Einspritzdüsen schlecht zerstäuben (verkokte Spritzlöcher, undichte
Nadelsitze, klemmende Nadeln, gebrochene Federn)

Blauer Rauch

• Motor zu kalt,
je nach Verbrennungssystem ist der blaue Rauch mehr oder weniger
ausgeprägt
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• zuviel Schmieröl im Verbrennungsraum, da
Kolbenringe und Zylinderbüchsen abgenützt
Kolbenringe gebrochen oder festsitzend
Ventilführungen abgenützt

Mitunter können, wenn verschiedene Störungen gleichzeitig auftreten,
auch Mischfarben von Grau-Schwarz bis Blau-Grau festgestellt werden. Die

Rauchfarbe des Dieselmotors ist immer ein Hinweis auf
seinen B e t r i e b s z u s t a n d.

Die meisten Defekte können nur von einer Reparaturwerkstätte festgestellt

und behoben werden. Selbständiges Basteln an der Einspritzpumpe,
den Düsen und an anderen Organen des Motors könnte lediglich den Schaden

vergrössern!

Der rauchende und qualmende Auspuff eines Dieselfahrzeuges ist eine

schlechte Empfehlung für den Unternehmer, der solche Wagen
auf der Strasse herumfahren lässt. Offenbar merkt er auch nicht, dass er
damit Geld auf die Strasse wirft!

Wir führen zum Beweis an:

— Bei einer unvollständigen Verbrennung des Dieselöls wird die im

Treibstoff enthaltene Energie nicht voll ausgenützt. Der Motor arbeitet
unwirtschaftlich und wird verschmutzt durch die Russpartikel; kleinere
Störungen, die mit geringen Kosten behoben werden können, führen oft
zu grossen Schäden.

— Der Motor rächt sich mit hohen Reparaturkosten.
Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass ein Verstellen der Fördermenge
an der Einspritzpumpe die von der Fabrik eingestellte Leistung erhöht.
Treibstoffverbrauch und Verschmutzung nehmen zu und führen oft zu
erschreckend hohen Reparatur- und Revisionskosten!

Verlorene Energie, UnWirtschaftlichkeit, Mehrverbrauch an Treibstoff, hohe

Reparatur- und Revisionskosten verlorenes Geld!

Was kann der Führer tun, um den Dieselrauch zu vermeiden?

• An Steigungen kontrolliert er bei Vollfüllung die Rauchentwicklung im

Rückspiegel. Er beobachtet auch die Fahrzeuge seiner Arbeitskollegen
und meldet diesen seine Feststellungen.

• Er prüft, ob die Plomben an der Einspritzpumpe intakt sind und die Fa¬

brik-Einstellung nicht geändert wurde.

• Er unterlässt das Entfernen der Plomben und Manipulationen an der
Füllungseinstellung auch dann, wenn der Motor nach längerer Zeit
etwas in der Leistung nachlässt.
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• Er sorgt für eine regelmässige Reinigung des Luftfilters und für die von
der Fabrik vorgeschriebene Wartung des Motors. Er vergewissert sich,
dass Brennstoff- und Motorölqualität den Fabrikvorschriften entsprechen.

• Er meldet dem Arbeitgeber, wenn das Fahrzeug zu rauchen anfängt und
durch einen Fachmann geprüft werden muss, bevor grössere Reparaturkosten

entstehen oder bevor er durch die Polizei verzeigt wird.

Gesetz und Verordnung machen in erster Linie den Fahrzeugführer
verantwortlich.

Wir bitten Sie, unserem Appell zu folgen

und die Weisungen dieses Aufrufes zu beachten. Sie erfüllen damit als
Fahrzeugführer eine Ihnen vom Gesetz auferlegte Pflicht und ein Gebot
des Anstandes gegenüber den andern Verkehrsteilnehmern. Sie handeln
zudem im Interesse der Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens.

Ihr guter Wille zur Mitwirkung in unserer Aktion wird von allen Strassen-
benützern und von den Anwohnern verdankt, und auch wir danken Ihnen.

Automobil-Club der Schweiz ACS
Schweiz. Motorwagenfabriken Berna, FBW und Saurer
Touring-Club der Schweiz TCS
Treuhandverband des Autotransport-Gewerbes TAG
Verband Schweiz. Motorlastwagen-Besitzer ASPA
Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU
Eidg. Kommission für Lufthygiene
Schweiz. Traktorverband

EXAKTHÄCKSLER FELLA-PASSAT

Der zuverlässige und preisgünstige Häcksler
mit vielen Vorteilen. Lieferbar für Anhängung
im Zugmaul, an Ackerschiene oder für
Seitenanbau. Verlangen Sie bitte den ausführlichen

Prospekt bei der Generalvertretung.

Agro-Service SA, 4528 Zuchwil SO

Telefon (065) 2 58 62

ß für ausführlichen PASSAT-Prospekt

n Name:

Hof/Strasse:
N Ort: Kanton:
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